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230-Üb. 
 
 
Vollzug der Wassergesetze; 
Betrieb der Wasserkraftanlage in Grünberg – Neuerteilung der Bewilligung und Plangenehmigung für den 
Bau einer Fischaufstiegsanlage; 
Erörterungstermin 
 

Bekanntmachung: 
 
Für den Betrieb der Wasserkraftanlage in Grünberg an der Fichtelnaab, Gemeinde Brand, wurden die Neu-
erteilung einer Bewilligung, sowie eine Plangenehmigung für den Bau einer Fischaufstiegsanlage einge-
reicht. 
 
Die im durchgeführten Anhörungsverfahren eingegangenen Bedenken und Anregungen sowie die Stel-
lungnahmen der betroffenen Behörden und Verbände werden gemäß Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG mit allen 
Beteiligten am 
 

Dienstag, den 20.02.2024, um 9:30 Uhr 
Im Landratsamt Tirschenreuth, Besprechungsraum „Foyer, Amtsgebäude 1A, erörtert. 

 
Alle Beteiligten werden schriftlich über diesen Erörterungstermin informiert. 
 
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt und 
entschieden werden kann (Art. 73 Abs. 6 Satz 6 i. V. m. Art. 67 Abs. 1 Satz 3 BayVwVfG). 
 
Die Verhandlung ist nichtöffentlich (Art. 73 Abs. 6 Satz 6 i. V. m. Art. 68 Abs. 1Satz 1 BayVwVfG). 
 
 
Tirschenreuth, den 31.01.2024 
Landratsamt Tirschenreuth 
 
Üblacker 
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 Der Landrat in Tirschenreuth 
 gez. Grillmeier 
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